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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5449/J-NR/90, 
betreffend Schul versuche zur Integration behinderter Kinder, 
die die Abgeordneten Dr. Helene Partik-Pable und Genossen am 
27. April 1990 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 
zu beantworten: 

Die vorgelegte Anfrage steht im engen Zusammenhang damit, 
welche Aufgabe und Funktion man Schul versuchen insgesamt zu­
ordnet. Wenn Schul versuche hauptsächlich als ein Instrument 
gesehen werden, pädagogische und organisatorische Neuerungen 
im Schulwesen zu erproben, dann kann man davon ausgehen, daß 
eine bestimmte Größenordnung des Schul versuches erforderlich 
ist, um zu gesicherten Ergebnissen zu kommen. Nach Auf­
fassung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport ist diese Größenordnung bei insgesamt 256 möglichen 
Schulversuchsklassen gegeben, weil die Stichprobengröße aus 
wissenschaftlicher Sicht als ausreichend angesehen werden 
kann. 

Wenn man Schul versuche in ihrer Funktion eigentlich als Maß­
nahme für einen gleitenden Übergang zu neuen Schul formen an­
sieht, müßte eine sukzessive Ausweitung solange erfolgen, 
bis der Schul versuch kein Schul versuch, sondern Normalzu­
stand ist. Dies entspricht jedoch nicht den gesetzlichen Be­
stimmungen. 
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Beim vorliegenden Überschreitungswunsch ist festzustellen, 
daß eine Änderung des Schulorganisationsgesetzes erforder­
lich wäre. Zusätzlich würde jede Ausweitung mit beträcht­
lichen Kosten verbunden sein, weil der Großteil der ent­
wickelten Modelle zwei wesentliche Kostenelemente enthält: 
Zwei-lehrer-System, Senkung der Schülerzahl auf etwa 20 
Schüler. 

Eine mögliche Perspektive in diesem Zusammenhang wäre, eine 
Kostenneutralität dadurch zu erreichen, daß bestehende 
Sonderschulklassen mit Volksschulklassen zusammengelegt 
werden. Bei einer restriktiven Handhabung des Stellenplanes 
wäre dann hinsichtlich des Kostenfaktors eine prozentuelle 
Beschränkung überhaupt entbehrlich. 

Bereits derzeit wird bei der Zählung der Schul versuche eine 

sehr integrationsfreundliche Zählweise angewendet, weil nur 
jene Schulversuchsklassen dem § 131 a zugerechnet werden, wo 
jeweils eine ganze Klasse im Schul versuch erfaßt wird. Der 

Schul versuch IIStützlehrer" wird für die Zehn-Prozent-Klausel 
nicht gezählt, weil bei seiner Einberechnung nahezu in allen 
Bundesländern die Zehn-Prozent-Grenze nicht nur bereits er­
reicht, sondern weit überschritten wurde. Aus politischer 
Sicht wäre es wohl undenkbar, eine bereits bestehende 
Betreuungsintensität für behinderte Kinder im Schulwesen 
einzuschränken. 
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